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Novelle des Gesundheitstelematikgesetzes 2012 (EU-Rezept und EU-
Patientenkurzakte) - Allgemeines Begutachtungsverfahren

Sehr geehrte Damen und Herren!

Das Bundesministerium flir Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
Ubermittelt in der Anlage den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das
Gesundheitstelematikgesetz 2012 und das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz gedandert
werden, samt Vorblatt und Wirkungsfolgenabschatzung, Erlduterungen und

Textgegenlberstellung.

Es wird ersucht, zu diesem Regelungsvorhaben bis langstens
09. September 2025
Stellung zu nehmen.

Sollte bis zu diesem Zeitpunkt keine Stellungnahme eingelangt sein, wird angenommen,
dass der genannte Entwurf keinen Anlass zu Bemerkungen gibt.

Es wird ersucht, eine allfillige Stellungnahme per E-Mail mit dem Betreff ,Novelle des
Gesundheitstelematikgesetzes 2012“ an

begutachtungVIB8@gesundheitsministerium.gv.at

zu Ubermitteln.
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Gleichzeitig wird ersucht, eine Ausfertigung der Stellungnahme dem Prasidium des
Nationalrates liber die Internetseite
https://www.parlament.gv.at/PERK/BET/VPBEST/#AbgabeStellungnahme
zur Verfligung zu stellen und das Bundesministerium fiir Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz hiervon in Kenntnis zu setzen.
Es wird darauf hingewiesen, dass dieses Begutachtungsverfahren auch als Befassung gemaR
Art. 1 Abs. 1 und 4 der Vereinbarung zwischen dem Bund, den Ldndern und den Gemeinden
Uber einen Konsultationsmechanismus und einen kinftigen Stabilitatspakt der
Gebietskorperschaften, BGBI. | Nr. 35/1999, anzusehen ist.
Mit freundlichen GriRen
Wien, 18. Juli 2025
Fir die Bundesministerin:
DDr. Meinhild Hausreither
Beilage/n: Beilagen
; Bundesministerium fiir Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und
%\,\‘{‘ Os 3'-'9};,/P Unterzeichner Konsumentenschutz ?
S
& % | Datum/zeit 2025-07-29T09:48:41+02:00
@ =
NOESMIt : o CN=a-sign-corporate-07,0U=a-sign-corporate-07,0=A-Trust Ges. f.
mf.f.f.f'“,L?I;f.',i'féf““ Aussteller-Zertifikat Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT
GESUNDHEIT, PFLEGE UND
KONSUMENTEMSCHUTZ
AMTSSIGNATUR Serien-Nr. 1088205675
Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Informationen zur Priifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter:
e . http://www.signaturpruefung.gv.at
Prafinformation Informationen zur Prifung des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.sozialministerium.at/site/Ministerium/Willkommen_im_Ministerium/Amtssignatur/Amtssignatur

2von?2




	Novelle des Gesundheitstelematikgesetzes 2012 (EU-Rezept und EU-Patientenkurzakte) - Allgemeines Begutachtungsverfahren

		2025-07-29T09:48:41+0200
	Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
	Amtssignatur gemäß § 19 E-Government-Gesetz (E-GovG). Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at




